
Weder Wasser noch Strom entnommen – und trotzdem zahlen?

In Kleingärten erfolgt die Ver
sorgung mit Strom und Wasser 
zumeist über von den Garten
freunden gemeinschaftlich er
richtete Anlagen mit einem 
Hauptzähler für die Anlage und 
Unterzählern für die Parzellen.
Grundlage für die von den Leis
tungsbereitstellern geforderten 
Zahlungen für den Jahresver
brauch bilden der am Haupt
zähler abgelesene Verbrauch 
und die Zählergebühr. Deshalb 
beinhaltet die vom Kleingärtner 
zu zahlende Wassergebühr so
wohl einen variablen als auch 
einen festen (fixen) Bestandteil.
Der variable Anteil ist abhängig 
vom persönlichen Verbrauch, 
gemessen am Zähler in der 
Parzelle. Der fixe Bestandteil 
ergibt sich aus den Aufwen
dungen für die Möglichkeit, 

Wasser und Strom entnehmen 
zu können. Er beinhaltet sowohl 
die vom kommunalen Versorger 
geforderte Anschlussgebühr 
(„Zählermiete“) als auch den un
vermeidbaren Verlust an Wasser 
bzw. Strom beim Betreiben der 
Versorgungsanlage. Das heißt, 
dass jeder Anschlussinhaber oh
ne Ausnahme die fixen Gebüh
ren zahlen muss, unabhängig 
davon, ob und wie viel Wasser 
und Strom er entnommen hat.

Wasserverluste entstehen nicht 
nur durch „Wasserklau“. Wasser, 
das durch das Entleeren der Lei
tung beim Abstellen oder durch 
deren Durchspülen beim Anstel
len verloren geht, wird nur vom 
Hauptzähler, aber nicht von den 
Unterzählern erfasst.

Weitere durch die Unterzähler 
nicht registrierbare Verluste kön

nen durch tropfende Wasserhäh
ne, undichte Leitungen und de
fekte Unterzähler ent stehen.
Deshalb sollten die Unterzähler 
regelmäßig (Durchlaufkontrolle) 
und die Dichtigkeit der Leitun
gen (Kontrolle am Hauptzähler 
bei geschlossenen Wasserhäh
nen) kontrolliert werden (siehe 
auch Nachgefragt in „Garten
freund“ 1/2011, S. XII–XIII).
Stromverluste entstehen durch 
den Eigenverbrauch der Unter
zähler in Höhe von ca. 2 KWh je 
Monat.
Es entsteht also ein Verbrauch, 
auch wenn man weder Wasser 
noch Strom entnommen hat. Da 
dem Kleingärtner Wasser und 
Strom durch den Verein als Eigen
tümer der Versorgungs anlagen 
nur zum Einkaufspreis (€/m³ bzw. 
Euro/KWh) berechnet werden 

dürfen, können sowohl die Ver
luste als auch die Zählermiete 
nicht einfach auf den Wasser 
bzw. Strompreis aufgeschlagen, 
sondern müssen extra ausge
wiesen werden.

Die dem Kleingärtner gestellte 
Rechnung muss demzufolge 
beinhalten:
•	 	Verbrauch	an	Wasser	(m³)	

bzw. Strom (KWh),
•	anteilige	Umlage	für	Verluste,
•	anteilige	Zählergebühr.

Notwendig ist, Zählergebühren 
und Verluste anteilig je ange
schlossene Parzelle umzulegen, 
damit jeder für die Möglichkeit 
Wasser bzw. Strom zu entneh
men gleichmäßig  belastet wird. 
Wären sie an den Verbrauch 
gekoppelt, würden die Ver
braucher un gerechtfertigt be
lastet. Dr. Rudolf Trepte

Nachgefragt

Unter dem Motto „Blütenträume – 
Lebensräume“ will sich das erzge
birgische Oelsnitz zur 7. Sächsi
schen Landesgartenschau im Jah
re 2015 von seiner besten Seite 
zeigen. Einen wichtigen Schritt auf 
dem Weg zu diesem Großereignis 
wurde am 24. April vollzogen: Mi
nisterpräsident Stanislaw Tillich 
hat gemeinsam mit seinen Beglei
tern mit einem symbolischen ers
ten Spatenstich die Bauarbeiten 
auf dem künftigen LaGaGelände 
offiziell gestartet. 

„Für mich ist das Erzgebirge so-
zusagen der ‚Balkon Sachsens’“, 
erklärte der Landesvater. „Und mit 
der Landesgartenschau bekommt 
dieser Balkon in zwei Jahren eine 
weitere Attraktion. Der Sommer 
2015 wird in Oelsnitz zu einem be-
sonderen Erlebnis, für das die Lan-
desgartenschau sorgt, die bis dahin 
das Areal des alten Verschiebe-
bahnhofs völlig verändern wird.“ 
Neben dem Glückaufturm und dem 
Bergbaumuseum habe die Stadt 
dann eine weitere Großattraktion.
Für ihn sei eine Landesgarten

schau viel mehr als „nur“ die hohe 
Gartenbaukunst zu zelebrieren. 
„Vielmehr geht es darum, die regi-
onale Entwicklung nachhaltig an-
zuschieben und für die Menschen 
ein neues schöneres Oelsnitz und 
damit eine schönere Heimat zu ge-
stalten“, betonte der Ministerprä
sident. Dieses Anliegen unterstützt 
der Freistaat, der das Vorhaben mit 
rund 3,9 Millionen Euro fördert. 
„Und das aus voller Überzeugung, 
denn die Landesgartenschau hat 

sich schon sechs Mal bewährt und 
war als Instrument der Stadt- und 
Regionalentwicklung sowie als Ver-
anstaltungskonzept bislang immer 
sehr erfolgreich“, so Tillich. In den 
beiden kommenden Jahren soll 
der ehemalige Kohleverladebahn
hof des LugauOelsnitzer Steinkoh
lereviers in einen Erholungspark 
verwandelt werden.

Am Rande der Veranstaltung 
nutzte LSKVizepräsident Lothar 
Fritzsch die Gelegenheit, dem Mi

nisterpräsidenten die Vorhaben 
der sächsischen Kleingärtner in 
Vorbereitung auf die 7. LaGa so
wie während der Gartenschauta
ge zu erläutern. Im Verlauf des Ge
sprächs erklärte Stanislaw Tillich 
seine Bereitschaft, im August kom
menden Jahres die Schirmherr
schaft für einen Kommunalpoliti
schen Kongress des LSK über die 
Konsequenzen der demografischen 
Entwicklung für das Kleingarten
wesen zu übernehmen. ps

„Wichtiger Anschub für die regionale Entwicklung“
Symbolischer erster Spatenstich zum Beginn der Bauarbeiten für die LaGa 2015 in Oelsnitz/E.

Gemeinsam mit seiner Begleitung gab Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich mit dem ersten Spatenstich 
den offiziellen Auftakt für die Bauarbeiten zur Vorbereitung der 7. Sächsischen Landesgartenschau in Oelsnitz/E. 
Rechts: LSK-Vizepräsident Lothar Fritzsch erläuterte dem „Landesvater“ die Vorhaben der sächsischen Kleingärt-
ner, mit denen sie sich 2015 auf der Landesgartenschau präsentieren wollen. Fotos: ps
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